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Infos aus dem SGV-Vorstand 
 
 
 

1. Vernehmlassung Totalrevision Volksschulgesetz 

Gemäss den aktuell vorliegenden Informationen wird die Vernehmlassung am Montag, 
16. März 2026, sicher aber in jener Woche, gestartet und dauert bis Freitag, 4. Juli 2026.  

Wie üblich, wird der SGV seinen Mitgliedern Gelegenheit geben, sich im Hinblick auf die 
Verbands-Stellungnahme zu äussern. Der Vorstand hat, wie letztmals bei der Vernehm-
lassung zum Gesundheitsgesetz, gute Erfahrungen gemacht, wenn er bereits mit einer 
skizzierten Meinung auf die Mitglieder zugeht und diese sich dann bei ihren Rückmeldun-
gen auf die Position des SGV-Vorstandes beziehen können. 

Es ist damit zu rechnen, dass in der Vernehmlassung ein Online-Mitwirkungstool einge-
setzt wird und «Schlüsselfragen» zu Schwerpunktthemen gestellt werden. Der SGV-Vor-
stand wird die Verbands-Positionen, vorbereitet von einer Arbeitsgruppe aus seiner Mitte, 
an seiner Online-Sitzung vom 29. März 2026 beschliessen und seinen Mitgliedern ab 
1. Mai 2026 zur Verfügung stellen. Speziell eingeladen, an der Vernehmlassung mitzuwir-
ken und Verbands-intern Stellung zu beziehen, werden zudem die regionalen ERFAS der 
öffentlichen Schulträger, die je mit einer Kontaktperson aus dem Vorstand oder der GPK 
besetzt sind. Die Frist für verbandsinterne Rückmeldungen dauert bis zum 29. Mai 2026, 
damit sich der SGV-Vorstand an seiner ordentlichen Sitzung vom 3. Juni 2026 damit aus-
einandersetzen kann.  

Wir informieren bewusst so frühzeitig, damit die angesprochenen regionalen ERFA’s ihre 
Treffen bereits jetzt zwischen dem Montag, 4. Mai 2026 und Freitag, 29. Mai 2026 termi-
nieren können. Die Liste mit den regionalen ERFA’s der öffentlichen Schulträger finden 
Sie unter https://www.sgv-sg.ch/dokumente/. 

 

2. Spitalschulen  

Mit der per 1. Januar 2026 in Kraft getretenen Übergangsfinanzierung der spitalpädago-
gischen Angebote hat sich auch eine Anpassung des SGV-Merkblattes zur Finanzierung 
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der Spitalschulen vom 31.10.2024 aufgedrängt. Dieses liegt mit Wirkung ab 1. Januar 
2026 neu unter dem Namen «Spitalschulen für Kinder und Jugendliche» auf und ist unter 
https://www.sgv-sg.ch/dokumente/ einsehbar. 

Das Dokument verweist eingangs auf die neue, übergangsweise geltende Regelung für 
Spitalschulen im Kanton, und dann ergänzend auf eine zu Gunsten der SGV-Mitglieder 
ausgehandelte Vereinbarung mit der Hochgebirgsklinik Davos sowie einer allgemeinen 
Empfehlung des SGV betr. ausserkantonalen Spitalschulen. Diese (insbesondere in Zü-
rich) verlangen z.T. deutlich höhere Tarife. Es gibt aber diverse Rückmeldungen von un-
seren Mitgliedern, die berichten, dass sie dank den Empfehlungen im SGV-Merkblatt den 
Preis herunterhandeln konnten, z.T. wurden sogar die CHF 75.-- akzeptiert. 

 

3. Datenaustausch mit Kirchen 

Aufgrund von Rückmeldungen, die bei unterschiedlichsten Stellen im SGV als auch bei 
NetzSG-Ressort-Schule eingehen, herrscht hier eine grosse Unsicherheit, z.T. schon so-
gar eine falsche Sicherheit oder es wird etwas Unkorrektes ausgehandelt. 

Der SGV-Vorstand sieht sich deshalb veranlasst, die Schulträger aufgrund von eigenen 
und Abklärungen des Rechtsdienstes des Bildungsdepartementes wie folgt über die 
Rechtslage aufzuklären:  

Der Religionsunterricht ist keine gesetzliche Aufgabe, er ist Sache der Behörden der als 
öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften (Art. 16 Abs. 1 
Volksschulgesetz). Für eine Weitergabe von Personendaten an die Religionsgemein-
schaften liegt keine gesetzliche Grundlage vor (Art. 11 Abs. 2 Datenschutzgesetz). 

Eine datenschutzkonforme und unkomplizierte Lösung wäre z.B., dass die Schulverwal-
tung den Erziehungsberechtigten im 2. Kindergartenjahr zusammen mit dem Informati-
onsschreiben zum Übertritt in die 1. Klasse ein Anmeldeformular für den Religionsunter-
richt zustellt und für Anmeldungen eine Kontaktadresse der Kirche angibt. 

Bitte beachten Sie, dass die Handreichung Datenschutz des Bildungsdepartements mo-
mentan überarbeitet und sich auch diesem Thema annehmen wird. Die Neuauflage wird 
voraussichtlich im ersten Quartal 2026 publiziert. 

 

4. SGV-Foren 

Das nächste SGV-Forum findet bereits am Donnerstag, 22. Januar 2026 statt. Zu Beginn 
hält Peter Falk vom AVS ein Referat zu «Übergang aktiv gestalten – erfolgreicher Wechsel 
in der Schulleitung». Beim anschliessenden Hauptthema «Totalrevision Volksschulge-
setz, Finanzierung Sonderpädagogik» wird SGV-Präsident Christoph Ackermann, nach 
einem Input-Referat von Irene Bernhardsgrütter vom AVS, mit den Teilnehmenden disku-
tieren, wie die Vorschläge bezüglich neuer Steuerung und Finanzierung bei den Schulträ-
gern ankommen und wie die Verteilung des vorgesehenen, auf die Schulträger entfallen-
den hälftigen Anteils Sonderpädagogikkosten unter diesen selbst verteilt werden soll. 

Wie üblich, wird vom Forum ein Video erstellt, das zu einem späteren Zeitpunkt online 
abrufbar ist. Details zu diesem und dem übernächsten Forum vom 10. September 2026 
finden sich im Merkblatt «SGV-Foren 2026», das auf https://www.sgv-sg.ch/dokumente/ 
aufgeschaltet ist. 

 

5. Neue Führungsfunktionen bei den Schulträgern 

Der SGV-Vorstand hat an seiner Dezember-Sitzung die an der Klausurtagung vom Okto-
ber 2026 begonnene Diskussion in einer zweiten Lesung vertieft weitergeführt und insbe-
sondere Änderungen bei Art. 13 Abs. 2 (Unterscheidung zwischen politisch gewählten 
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Behördenvertretern und angestellten obersten Leitungsfunktionen) der Statuten und von 
Art. 3 des Organisations- und Geschäftsreglements (OGR) diskutiert.  

a) Was die Statuten betrifft, so zeigte sich, dass zeitlich kein Druck besteht, womit sich 
auch die Möglichkeit eröffnet, die Statuten allgemein zu überprüfen. Der Vorstand hat 
deshalb beschlossen, der Hauptversammlung vom 7. Mai 2026 eine Revision der 
Statuten zu beantragen und, wenn diesem Antrag gefolgt wird, der Hauptversamm-
lung vom 29. April 2027 einen entsprechenden Entwurf vorschlagen. 

b) Art. 3 des Organisations- und Geschäftsreglements (OGR) hat der SGV-Vorstand wie 
folgt angepasst: 

b) Der Vorstand setzt sich mindestens zu Zweidrittel mehrheitlich aus politischen Mandatsträgern 
zusammen. 

c) Die Schulverwaltungen sind im Vorstand angemessen zu berücksichtigen vertreten. NetzSG – 
Ressort Schule präsentiert dem Vorstand Vorschläge. 

d) Die Privaten Sonderschulen sind im Vorstand vertreten. Der VPS präsentiert dem Vorstand Vor-
schläge. 

 

6. Vernehmlassung Totalrevision Gesundheitsgesetz 

Diese läuft noch bis zum 16. Januar 2026. Die Stellungnahme des SGV wurde dem Ge-
sundheitsdepartement am 12. Januar 2026 eingereicht und ist unter https://www.sgv-
sg.ch/dokumente/ einsehbar. Unser Verband fordert insbesondere, dass der Kanton - 
ganz nach dem Grundsatz «wer befiehlt, zahlt» - die Kosten für die Gesundheitsvorsorge 
in der öffentlichen Volksschule zu tragen hat. 

Der SGV-Vorstand hat bei der Verabschiedung seiner Stellungnahme auch die Rückmel-
dungen seiner Mitglieder berücksichtigt und war betreffend der Schul-Themen auch im 
Austausch mit dem VSGP.  

 

7. Entwurf neue Leistungsvereinbarung SPD 

Der SGV-Vorstand hat den Entwurf der neuen Leistungsvereinbarung für die Dauer vom 
1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2031 zwischen dem Kanton St.Gallen, vertreten durch 
das BLD, und dem SPD betreffend schulpsychologischer Versorgung, beraten. 

Dabei war vor allem die Finanzierung bzw. Tariferhöhung ein grosser Diskussionspunkt. 
Ein erster Vorschlag geht von 197 Franken pro Stunde aus. Der Vorstand verlangt nun 
eine Herabstufung, wenn möglich auf 185 Franken. Kanton und Gemeinden lancieren 
Sparpakete. Vergleichbare Bemühungen werden auch vom SPD erwartet. Die zwei Ver-
treter des SGV in der Arbeitsgruppe werden dort zudem einbringen, dass der SPD beauf-
tragt werden soll, im Hinblick auf die übernächste Leistungsvereinbarung eine "Formel" 
(vergleichbar mit der Tariffestlegung des HPD) zu erarbeiten, mit der sich die Kostenent-
wicklung berechnen und nachvollziehen lässt.  

 

8. Externe Anfragen 

a) Der SGV-Vorstand hat eine Anfrage des kantonalen Gewerbeverbandes betreffend 
eine Unterstützung des SGV für eine neue, innovative Lehrstellen-Plattform geprüft. 
Er steht einer solchen grundsätzlich positiv gegenüber und ist bereit, mit dem Gewer-
beverband in einen Austausch zu treten. Er wird dort spezifische Anliegen, die sich 
aus der Diskussion in der Vorstandsitzung ergeben haben, einbringen. 

b) Eine andere Anfrage von einer Arbeitnehmer-Vertretung (PICTS) betreffend eine 
Empfehlung für ein Merkblatt zu deren Anstellungsbedingungen hat der SGV-Vorstand 
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aus grundsätzlichen Überlegungen abschlägig beantwortet, da der SGV an der Erar-
beitung des Merkblattes nicht beteiligt war. 

c) Im Zusammenhang mit dem Auslaufen von Anschubfinanzierungsphasen bei der IT-
Bildungsoffensive sind sowohl beim SGV als auch beim VSGP erste Anfragen einge-
gangen, wie es mit Projekten wie z.B. Aprendo oder Smartfeld weitergehen soll. Bei 
einem Austausch zwischen SGV und VSGP wurde beschlossen, vorerst darauf zu 
verzichten, auf einzelne Projekte einzugehen, und sich vielmehr und zeitnah einen 
Gesamtüberblick zu verschaffen. Geplant ist ein Treffen mit den Verantwortlichen der 
IT-Bildungsoffensive, bei dem eine Auslegeordnung geschaffen werden soll, aufgrund 
derer dann mit rechtzeitigem Einbezug der Betroffenen versucht werden kann, deren 
Zukunft zu skizzieren, damit in der Folge auch die Leistungsangebote, die Finanzierer, 
die Beiträge und Geldflüsse geklärt werden können.  

 

9. SGV-Termine 2026 

a) Mitglieder 

- Donnerstag, 22. Januar 2026, SGV-Forum, 17:15 Uhr 
- Donnerstag, 7. Mai 2026, 17 Uhr, Jubiläums-Hauptversammlung, St. Gallen 
- Donnerstag, 10. September 2026, SGV-Forum, 17:15 Uhr 

b) Vorstand 

- Dienstag, 3. Februar 2026, kurzer morgendlicher Online-Austausch 
- Freitag, 13. März 2026, Vormittag, Vorstandsitzung in St. Gallen 
- Mittwoch, 29. April 2026, kurzer morgendlicher Online-Austausch 
- Mittwoch, 3. Juni 2026, Vormittag, Vorstandsitzung in St. Gallen 
- Donnerstag, 2. Juli 2026, kurzer morgendlicher Online-Austausch 
- Freitag, 28. August 2026, Vormittag, Vorstandsitzung in St. Gallen 
- Dienstag, 22. September 2026, kurzer morgendlicher Online-Austausch 
- Freitag, 30. Oktober 2026, Vorstandsitzung/Klausurtagung in St. Gallen 
- Freitag, 11. Dezember 2026, Vorstandsitzung in St. Gallen 

 

10. Kontaktdaten 

Trotz fortschreitender Digitalisierung ist es leider immer noch nicht möglich, dass die Kon-
taktdaten unserer Mitglieder bei Änderungen automatisch angepasst werden. In den 
nächsten Tagen werden die Schulträger das aktuelle «Lohnbüchlein» in gedruckter Form 
zugestellt bekommen. Falls insbesondere beim Verwaltungspersonal noch Personen an-
geschrieben werden sollten, die nicht mehr dort tätig sind, so bitten wir um Verständnis 
und wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die aktuellen Daten per E-Mail auf info@sgv-
sg.ch mitteilen könnten. 

 

 

VERBAND ST.GALLER VOLKSSCHULTRÄGER (SGV) 

 

Der Präsident Der Geschäftsführer 

Christoph Ackermann Markus Hellstern 
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